
 
Veranstaltung:                     „15. Internationaler Händel-Cup der Saalesparkasse Halle“ 

   
  Internationales Turnier A-Jgd. Herrenflorett in Halle/ Saale 
  “European Cadet Circuit” 
 
                                     Einzel + Team 
 

1.Teilnehmer:                 Startberechtigt sind ausländische und Deutsche Fechter gemäß Reglement des EFC 
                                            (deutsche Fechter der Jahrgänge 2002 – 2006). Nationale Quote: 64 Starter 
                                            Internationale Quote: 20 Starter; deutsche Staatsangehörige gemäß Sportordnung 
                                            §§ 7 mit Sportpass, gültiger Lizenz, ärztlichem Attest (<365 Tage), 
                                            Deutsche Teilnehmer: Startberechtigung gemäß A- Jugend- RL DFB  
2.Kategorie:           Qualifikationsturnier des Deutschen Fechter-Bund /EFC (European Cadet Circuit)  
3.Datum/Ort:           15./16. Dezember 2018 
           Halle/ Saale, Sporthalle Brandberge, Kreuzvorwerk 30, 06120 Halle 
                                            Weitere Informationen/Wegbeschreibung unter www:Fechtcentrum-Halle.de 
4. Anmeldung:                     Die Meldung der deutschen Fechter erfolgt per Online-Meldesystem bzw. bei Bedarf per E-Mail an           

 info@fechten.org; für ausländische Teilnehmer ausschließlich durch den     
  jeweiligen nationalen Verband auf der Webseite des Europäischen Fechtverbandes EFC 
  (www.eurofencing.info). 

5. Meldeschluss: 10.12.2018                                             
6. Ausrichter:                        Deutscher Fechter Bund e.V. 
7. Veranstalter: Fechtcentrum-Halle e.V., Tangermünder Str. 8, 06124 Halle 
8. Örtlicher Organisator:       Olaf Wolf, Würfelnatterweg 1, 06116 Halle; Tel.: 0049-345/6876532 oder 0049-175/7361547;  
                                             Fax: 0049-345/6871187; E-mail: Fechtcentrum-Halle@t-online.de 
9. Modus :                            Vor- und Zwischenrunde, DA ohne Hoffnungslauf, 8-er Finale, Team: Direktausscheid 
10.Zeitplan:                        14.12.2018                              18.00 h – 20.30 h  Materialkontrolle 
 15.12.2018     07.00 h   Materialkontrolle 
 15.12.2018        09.00 h  Beginn  
                                             15.12.2018     18.30 h  Finale  
                                             16.12.2018                              09.00 h                      Beginn Team 
                                             16.12.2018                              17.30 h                      Finale Team  
11. Startgeld:  20,00 € pro Fechter/ 50,00 € pro Mannschaft 
12.Hotel/ Unterbringung:      Tryp by Wyndham Halle; Tel.: 0049-345-69310, Fax: 0049-345-6931626 
                                             Mail: info@tryphalle.com ,  

   Web: www.tryphalle.com,                         
Reservierungen zu Sonderkonditionen unter dem Stichwort “Fechten”; Achtung: 
Sonderkonditionen sind nur direkt im Hotel buchbar und nicht über www.tryphalle.com! 

                                             H+ Hotel Halle-Peissen (Tel.: 0049- 345/56470, Fax: 0049-345/5647550) 
      E-Mail: halle@h-hotels.com Reservierungen zu Sonderkonditionen unter  
       dem Stichwort “Fechten”; Weitere Informationen im Internet unter:  

   http://www.fechtcentrum-halle.de/  
13. Dopingkontrolle:    Kontrollen können durchgeführt werden 
14.Haftung:                           Veranstalter/Ausrichter übernehmen keine Haftung 
15.Gerichtsbarkeit:      FIE/EFC/DFB 
16.Kampfrichter:                  ab 5 Fechter ein Pflichtkampfrichter/ ab 10 Fechter zwei Pflichtkampfrichter, ab 16 Fechtern drei  
                                             Pflichtkampfrichter (pro Verein-national/ pro Nation- ausländische Teilnehmer), Bei   
                                             fehlendem Obmann ist eine Ablösesumme von 500 € zu entrichten (Meldung der  
                                             Pflichtkampfrichter direkt an den EFC)  
                                            Team: Kampfrichterregelung für ausländische Teilnehmer: 1 oder 2 Teams/Nation = 1   
                                            Pflichtkampfrichter; 3 oder 4 Teams/Nation = 2 Pflichtkampfrichter 
                                        Kampfrichterregelung für deutsche Vereinsmannschaften/Startgemeinschaften: 

                                        Jede teilnehmende Mannschaft stellt einen Kampfrichter auf eigene Kosten 
                                             Ablösesumme bei fehlendem Kampfrichter = 500 EU 
 
 
17. Bemerkungen:               Die Veröffentlichung der Runden erfolgt am Freitag, dem 14.12.2018. Alle Fechter begeben sich  
                                            10 Minuten vor Beginn des Wettkampfes an die ihnen zugewiesene Bahn. 
                                            An der Wettkampfstätte: Fa. Artos/ Fechtausrüster; Cafeteria, Die Sporthalle darf nur in       
                                            Turnschuhen betreten werden.  



   Mit Beginn der Wettkampfsaison 2012/2013 hat die EFC  
                                             Lizenzgebühren von 20,00 Euro eingeführt, die jeder Fechter, der an EFC- Turnieren teilnimmt,  
                                             einmalig pro Wettkampfsaison verpflichtend erwerben muss.  
18. Rechtl. Hinweise:           Mit der Meldung erklären die Teilnehmer bzw. deren gesetzliche Vertreter, dass sie mit einer    
                                            Veröffentlichung ihrer Namen, Vereine und Geburtsjahrgänge einverstanden sind. Der Fechter    
                                            bzw. der gesetzliche Vertreter erklärt sich damit einverstanden, dass bei den Wettkämpfen Bild-,   
                                           Ton- und Filmaufnahmen gefertigt, verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt werden können.   
                                            Diese Einwilligung erfolgt unentgeltlich, ist räumlich, inhaltlich und zeitlich unbeschränkt und gilt   
                                            sowohl für das Recht am Bild als auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Sie umfasst alle   
                                            Medien, insbesondere aber das Recht, Aufnahmen im Print, in TV-Sendungen und im Internet   
                                            wiederzugeben. Dabei besteht die Möglichkeit, aber keine Pflicht, den Namen zu nennen. 


